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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Indem er einer von 28 weiteren Abgeordneten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative Lombardi (cvp, TI) Folge gab, beschloss der Ständerat eine weitere Änderung
des URG, welche die Radio- und Fernsehanstalten berechtigt, im Handel erhältliche
Tonträger zu kopieren und zu senden, ohne dazu Verträge mit oftmals überhöhten
Forderungen mit der in einem Kartell organisierten Tonträgerindustrie abschliessen zu
müssen, welche über die Abgeltung der Autorenrechte an die Suisa hinausgehen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2003
MARIANNE BENTELI

Musik

Wie so viele andere Kulturschaffende auch, sahen sich die Musikschaffenden durch das
vom Bund verordnete Veranstaltungsverbot in ihrer Existenz bedroht, da mit jeder
einzelnen Konzertabsage ein beachtlicher Teil ihrer Haupteinnahmequelle verloren
ging. Zwar hatte der Bundesrat im Rahmen der Covid-Verordnung dem Kulturbereich
finanzielle Unterstützung zugesprochen, jedoch bezweifelte man beispielsweise bei
Sonart, dem Verband der Schweizer Musikschaffenden, dass damit alle Gagenausfälle
kompensiert werden können, wie die Aargauer Zeitung berichtete. Aus diesem Grund
ergriffen die Sängerinnen Corin Curschellas und Nadja Zela die Initiative und riefen
Radio SRF über die sozialen Medien dazu auf, während der Corona-Krise vermehrt auf
Schweizer Musik zu setzen. Da für jeden über den Äther verbreiteten Song eine
Urheberrechtsgebühr bei der Verwaltungsgesellschaft Suisa abgegolten werde, könne
man so den Musikerinnen und Musikern zumindest helfen, ihre Ausfälle zu minimieren.
Tatsächlich zeigten sich sowohl die SRF als auch die CH Media Radios während der
Pandemie solidarisch mit den Musikschaffenden und wollten jeweils den Sendeanteil
der Schweizer Musik am Gesamtprogramm erhöhen. Wie die Aargauer Zeitung
schliesslich Ende Juni berichtete, hätten beide Medienhäuser zwischenzeitlich die
Schweizer Musik am Radio beachtlich in den Vordergrund gerückt: Bei SRF 3 habe man
im März über 35 Prozent, im April rund 50 Prozent Schweizer Künstlerinnen und
Künstler gespielt. Bei Radio Virus habe man ab Ende März bis Mitte Juni gar konsequent
auf Schweizer Musik gesetzt; seither sei der Schweizer Anteil zwar wieder
zurückgefahren worden, jedoch wolle man sich zukünftig bei rund 60 Prozent
einpendeln. Auch bei den CH Media Sendern (Radio Argovia, Radio 24, Radio FM1, Radio
Pilatus, Radio Melody und Virgin Radio) habe man mehr auf Schweizer Musik gesetzt,
wobei man sich hierbei primär auf punktuelle Aktionen wie die in Kooperation mit dem
SRF entstandene «Alles wird gut»-Aktion, die auch am Fernseher ausgestrahlt wurde,
konzentrierte. Andreas Ryser, Präsident des Dachverbands der unabhängigen Labels
(Indie-Suisse), zeigte sich ebenfalls in der Aargauer Zeitung äusserst erfreut über das
Ergebnis. Tatsächlich habe man den einzelnen Musikschaffenden mit dem Engagement
etwas unter die Arme greifen können. Von grosser Bedeutung sei hierbei, dass man
nicht nur auf die grossen Hits gesetzt, sondern ein breites Spektrum an Künstlerinnen
und Künstlern abgedeckt habe, so dass auch weniger etablierte davon profitieren
konnten. Lediglich die Wochenzeitung zeigte sich über den neuen Schweizer Fokus
wenig erfreut. Es sei zwar schön und gut, wenn man Kulturschaffende unterstützen
wolle, jedoch verkomme mit diesem übersteigerten «Heimatschutz» die Krise lediglich
noch zu einem «Biotop für übersteigerten Patriotismus», wohingegen der
Grundgedanke der Kultur eben gerade darin liege, Grenzen zu überschreiten und
Horizonte zu erweitern. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.03.2020
MELIKE GÖKCE
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Medien

Radio und Fernsehen

In der Sommersession 2018 beriet der Ständerat eine Motion Candinas (cvp, GR), die
Subventionen an Berg- und Randregionen von der Vergütungspflicht befreien wollte.
In der Wintersession 2016 hatte sich der Nationalrat auf Anraten des Bundesrates dazu
entschlossen, eine abgeänderte Version der Motion anzunehmen, gemäss welcher
Subventionen zur Archivierung der Programme, zur Förderung der Errichtung von
Sendernetzen aufgrund Einführung neuer Verbreitungstechnologien sowie zur
Aufbereitung von Sendungen für Personen mit Hörbehinderung nicht mehr länger als
vergütungspflichtige Einnahmen gelten sollten. Hingegen würden Einnahmen aus dem
Gebührenanteil nach wie vor in die Berechnung der Höhe der urheberrechtlich
geschuldeten Vergütung einfliessen und nicht – wie vom Motionär verlangt – ebenfalls
davon ausgenommen werden. Mit 6 zu 4 Stimmen beschloss die KVF-SR, ihrem Rat zu
beantragen, der Version des Nationalrats zu folgen. Die Mehrheit der zuständigen
Kommission hielt die abgeänderte Motion für einen austarierten Kompromiss zwischen
dem Anspruch auf Schutz geistigen Eigentums und der Sicherstellung der
Informationsversorgung in Rand- und Bergregionen. Dem Ständerat lag ferner ein von
SP- und FDP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag vor, der das Anliegen zur
Ablehnung empfahl und es der Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger
von Musik (SUISA) und den privaten Radios überlassen wollte, die Vergütungspflicht zu
regeln. Zudem sei durch einen Anhang zum gemeinsamen Tarif S unterdessen eine
Forderung der Motion bereits erfüllt worden (Ausnahme der Subventionierung für
Umstellung auf DAB+). Im Rat legte Minderheitssprecherin Savary (sp, VD) ihre
Interessenbindung als Vorstandsmitglied der SUISA offen und beteuerte die Wichtigkeit
der Einnahmen aus der Vergütungspflicht gerade für lokale Künstler, weswegen diese
Einnahmen nicht zu schmälern seien. Gleichzeitig zeigte sie auch Verständnis für die
schwierige Situation der Radiostationen in Randregionen und beteuerte, diese
ansonsten immer zu unterstützen. Unterstützt wurde die Minderheitssprecherin von
Anita Fetz (sp, BS) und Ruedi Noser (fdp, ZH), die beide betonten, keinerlei
Interessenbindungen in der Musikbranche zu haben. Zum Schluss entschied der
Ständerat mit 21 zu 22 Stimmen (ohne Enthaltungen) denkbar knapp zu Gunsten der
Kommissionsminderheit und erledigte den Vorstoss durch Ablehnung. 3

MOTION
DATUM: 13.06.2018
MARLÈNE GERBER

1) AB SR, 2003, S. 257
2) AZ, 18.3.20; WoZ, 2.4.20; TA, 26.5.20; AZ, 26.6.20
3) AB SR, 2018, S. 547 ff.; Bericht KVF-SR vom 30.4.18
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